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1 Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat in seiner Sit-
zung am 04.09.2025 die Teiländerung des Flächennutzungsplans beschlossen. Dieser Be-
schluss wurde am 18.09.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat in seiner Sit-
zung am 04.09.2025 den Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB gefasst. Der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom
26.09.2025 bis 27.10.2025 die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen auf
Grundlage des Vorentwurfes gewährt. Auf Anfrage wurde sie über die allgemeinen Ziele
und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Dabei wur-
de ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Planunterlagen wurde am 18.09.2025 ortsüblich
bekannt gemacht.

3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
(§ 4 Abs. 1 BauGB)
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
24.09.2025 unter Beifügung des Flächennutzungsplanvorentwurfs sowie des Vorentwurfs
der Begründung über die Planung unterrichtet und zur Äußerung bis zum 27.10.2025
aufgefordert.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange aufgefordert, sich im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) nach § 2 Abs. 4 BauGB zu äußern.

4 Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat in seiner Sit-
zung am 26.03.2026 den Entwurf des Flächennutzungsplans mit geändertem Geltungsbe-
reich gebilligt und den Beschluss zur Durchführung der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB
gefasst.

Der Entwurf des Flächennutzungsplans mit Begründung wurde im Zeitraum vom
__.__.2026 bis einschließlich __.__.2026 öffentlich ausgelegt.

Ort und Dauer der Auslegung wurden am 16.05.2026 ortsüblich bekannt gemacht mit der
Angabe, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind. Es wurde darauf hinge-
wiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können
und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über
den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Die Stellungnahmen wurden vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am __.__.2026
gewürdigt.

5 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2
BauGB)
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat in seiner
Sitzung am 26.03.2026 den Entwurf des Flächennutzungsplans mit geändertem Geltungs-
bereich gebilligt und den Beschluss zur formellen Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB gefasst.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit dem Schreiben vom
__.__.2026 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum __.__.2026 aufgefordert.

Die Stellungnahmen wurden vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am __.__.2026
gewürdigt.

6 Feststellungsbeschluss
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat in seiner
Sitzung  __.__ .2026 die Teiländerung des Flächennutzungsplans festgestellt.

7 Genehmigung (§ 6 Abs. 1 BauGB)
Das Genehmigungsverfahren wurde gem. § 6 Abs. 1 BauGB mit Erlass vom __ .__ .____
durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern abgeschlossen.

8 Bekanntmachung (§ 6 Abs. 5 BauGB)
Die Genehmigung des Flächennutzungsplans wurde am __.__.__  ortsüblich bekannt
gemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass der Flächennutzungs-
plan mit der Begründung während der Dienststunden in der Verwaltung zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten wird.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie
auf die Rechtsfolgen wurde gem. § 215 Abs. 2 BauGB in der Bekanntmachung hingewie-
sen.
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